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 Veröffentlicht am 12.09.2000

Norm

KO §139

KO §150 Abs4

KO §157

KO §166

KO §167

Rechtssatz

Nach rechtskräftiger Aufhebung des Konkurses kommt eine nachträgliche Beschlussfassung des Konkursgerichtes

dann in Frage, wenn diese mit der Aufhebung des Konkurses vereinbar ist, etwa wenn anlässlich der

Konkursaufhebung die in § 150 Abs 4 KO vorgesehene Setzung einer Klagsfrist bezüglich einer vom Gemeinschuldner

bestrittenen Konkursforderung irrtümlich unterblieben wäre.
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